
 
ZWECK 
dieser Schulordnung ist es, das allgemeine 
Wohlbefinden von Kindern und Erwachse-
nen an unserer Schule zu gewährleisten. 
Wir gehen davon aus, dass Schülerinnen 
und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
Schulleitung und  Schulpflege im Vertrauen 
zusammenarbeiten und bei auftauchenden 
Problemen den gegenseitigen Dialog su-
chen. 
Die Schulordnung stützt sich auf die rechtli-
chen Grundlagen. 
 
 
1. Schul- und Kindergartenareal 
Schulgebäude 
Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich 
auf dem Schulareal aufhalten, wenn da-
durch der Unterricht nicht gestört wird. 
Unbefugten ist der Aufenthalt in Schulhäu-
sern, Turnhalle und Garderoben nicht er-
laubt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler tragen der 
Schule angemessene Kleidung. 
Im Schulzimmer werden Hausschuhe getra-
gen. Die Turnhalle darf nur mit sauberen, 
nicht abfärbenden Turnschuhen betreten 
werden. 
Für Ordnung und Sauberkeit sind Schüle-
rinnen und Schüler mitverantwortlich.  
Das Lärmen und Herumrennen im Schul-
haus ist untersagt, ebenso sind Ballspiele 
und Raufereien verboten. Gebäude und 
Gartenanlagen werden mit der nötigen 
Sorgfalt behandelt. Sachbeschädigungen  

 
 
sind dem Hauswart sofort zu melden. Ab-
sichtliche Verunreinigung oder Sachbe-
schädigung werden auf Kosten der Eltern 
behoben. 
 
Handys werden nur ausserhalb der Schul-
gebäude und der Unterrichtszeit benützt. 
Während des Schulunterrichts sind die Ge-
räte ausgeschaltet und versorgt. 
 
Das Velofahren auf den Pausen- und Ra-
senplätzen ist zu unterlassen. 
Auf dem Schulareal dürfen nur Velos mit 
zugewiesenem Veloständerplatz (für einen 
Schulweg über 1km) abgestellt werden. 
(Ausnahmen: Schwimmtag/Ausflüge). 
 Kickboards werden an dem dafür be-
stimmten Platz deponiert. 
 
Auf dem Schulareal abgestellte Fahrzeuge 
sind nicht versichert. Für Beschädigungen 
an Velos oder sonstigen Fahrzeugen lehnt 
die Schule jegliche Haftung ab. 
 
2. Schulmaterial 
Schulmaterial und Mobiliar müssen sorg-
fältig behandelt werden. Bei Beschädigung 
oder Verlust haften die Eltern. 
Ebenfalls wird mit Gegenständen von Lehr-
personen und Mitschülern (Mappen, Ta-
schen, Etuis etc.) sorgfältig umgegangen. 
 
3. Pause 

In den grossen Pausen verlassen die Schüle-
rinnen und Schüler die Schulgebäude bei 
jeder Witterung. 
 
Während den Pausen wird das Schulareal 
nicht verlassen. Einkäufe im Volg sind nicht 
erlaubt. 
Die Regelung für die Benützung des Fuss-
ballplatzes wird eingehalten (Details beim 
Schulhauseingang). Im Winter ist die Rege-
lung für das Schneeballwerfen zu beach-
ten. 
Die Pausenaufsicht wird durch die Lehr-
personen ausgeführt. 
Nach der Pause begeben sich Schülerinnen 
und Schüler zügig ins Klassenzimmer. 
 
4. Schulweg 
Die Aufsicht über den Schulweg obliegt 
den Eltern (gemäss Schulgesetz). 
Die Schüler sind angehalten, unmittelbar 
nach dem Unterricht auf direktem Weg 
nach Hause zu gehen. 
 
5. Gewalt 
Drohungen und gewalttätige Handlungen – 
verbale wie körperliche – werden nicht tole-
riert. 
 
6. Sucht- und Betäubungsmittel 
Das Rauchen, der Genuss von Alkohol und 
anderen Drogen jeglicher Art, ist für Schüle-
rinnen und Schüler verboten. 
 
7. Waffen 
Das Mitführen und der Gebrauch von Waf-
fen, Waffenattrappen und als Waffen nutz-



bare Gegenstände, sind auf dem gesam-
ten Schulareal strikte verboten. 
 
 
8. Unfallversicherung 
Seit dem 1. Januar 1998 sind die Schülerin-
nen und Schüler aufgrund des neuen KUVG 
auf  dem Schulweg, während des Aufent-
halts in der Schule und bei allen Schulanläs-
sen nicht gegen Unfälle versichert. Die Un-
fallversicherung muss bei der privaten oblig. 
Versicherung abgeschlossen sein. Das 
Aarg. Versicherungsamt springt  nur in be-
sonderen Fällen ein, wenn die Leistung der 
Krankenkasse ungenügend ist, insbesonde-
re bei Invalidität. Es ist Sache der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, den in der Schule 
erlittenen Unfall ihres Kindes der zuständi-
gen Krankenkasse sofort anzumelden. 
 
9. Weitere Bestimmungen 
Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrperso-
nen sollen anstehende Probleme miteinan-
der besprechen. 
Wird bei Meinungsverschiedenheiten keine 
Einigung erzielt, kann die Schulleitung bei-
gezogen werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben die 
Anweisungen der Lehrpersonen, des Haus-
warts, der Schulleitung und der Schulpflege 
zu befolgen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Eltern werden gebeten, diese Schulord-
nung mit ihren Kindern zu besprechen und 
sie zu deren Beachtung anzuhalten. 
 
 
Verstösse gegen diese Bestimmungen wer-
den dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin 
gemeldet. Im Wiederholungsfall informiert 
der Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin die 
Eltern und die Schulleitung. Lehrerschaft, 
Schulleitung und Schulpflege entscheiden 
über ein allfälliges Strafmass. 
 
Diese Schulordnung ist gültig seit Oktober  
2003. 
 
 
 
 
 
Wohlenschwil, im August 2006 
 
 
 
Schulleitung Wohlenschwil: 
 
Michael Signer  
 
Zentrale Schulleitung  
Mellingen - Wohlenschwil: 
 
Brigitta Roth 
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